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Altersteilzeit:   
Gut gedacht – schlecht gemacht!

Von Ralf Walz, Mitglied der Großen Tarifkommission der GdP Bund

Es war so 
schön gedacht. 
Ältere Arbeit-
nehmer sollten 
mit Gehalts-
einbußen, aber 
dafür früher 
und „fließend“ 
in den Ruhe-
stand eintre-
ten. Im Gegen-
zug könnten 
jüngere Leute 
eingestellt wer-
den, um das 

damals schon sehr hohe Durchschnittsalter 
in den Behörden und insbesondere auch in 
der Polizei zu senken. Praktisch also eine 
Win-Win-Situation, bei der alle nur profi-
tieren. 

Tatsächlich gibt es aber nur zwei 
Gruppen von Gewinnern, nämlich dieje-
nigen, denen das Altersteilzeitmodell in 
die persönliche Lebensplanung passte 
(und die natürlich auch die Antragsvor-
aussetzungen erfüllen mussten!), und die 
öffentlichen Arbeitgeber.

Warum regen wir uns denn jetzt noch 
über die Handhabung eines Gesetzes 
auf, dass in der Tarifrunde 1998 verhan-
delt wurde, am 1. 5. 1998 in Kraft trat und 
zum 31. 12. 2009 auslief?

Ganz einfach, weil die Folgen der wi-
dersinnigen Handhabung spätestens 
jetzt zu spüren sind und in den nächsten 
Jahren dramatisch zu werden drohen.

Am Beispiel eines fiktiven Beschäftig-
ten, der Altersteilzeit (ATZ) im soge-
nannten Blockmodell beantragte, sei hier 
noch einmal auf die von den Tarifpartei-
en beabsichtigte Vorgehensweise hinge-
wiesen. 

Der Beschäftigte A. tritt nach Vollen-
dung des 55. Lebensjahres in die Arbeits-
phase der ATZ ein. Er arbeitet weiter Voll-
zeit, erhält aber zunächst nur das Entgelt 
für eine Halbtagsbeschäftigung. Die an-
dere Hälfte wird für die Ruhephase ange-
spart. Um die Sache attraktiver zu ma-
chen (wer kann schon von heute auf 

morgen auf die Hälfte des Einkommens 
verzichten?), stockt die Bundesarbeits-
agentur das Gehalt von 50% auf 70% des 
Vollzeitentgelts auf; schließlich werden, 
bei richtiger Auslegung, ja künftig viele 
Arbeitslose die Chance auf eine Beschäf-
tigung erhalten. Auch der Arbeitgeber 
profitiert. Das Durchschnittsalter der Be-
schäftigten sinkt. Weniger Krankheitsta-
ge, bessere Verwendungsmöglichkeiten 
etc. führen zu mehr abrufbarer Arbeits-
leistung. Also stockt dieser das Entgelt 
auch noch etwas auf, sodass der Beschäf-
tigte etwa 83% des bisherigen Nettoent-
geltes erhält. Diese 83% erhält er auch 
dann noch, wenn er nach fünf Jahren in 
die Freistellungsphase eintritt. Nach wei-
teren fünf Jahren (die geänderten Renten-
eintrittszeiten für die Jahrgänge ab 1947 
gelten für die Altersteilzeitler nicht!) geht 
der Beschäftigte dann in Rente.

So weit, so gut! 
Was aber haben die öffentlichen Ar-

beitgeber aus einem gut gemeinten Ge-
setz gemacht? Ganz einfach, einige in den 
Freistellungsphasen frei werdenden Stel-
len wurden nämlich i. d. R. gar nicht wie-
der besetzt, sondern zumindest für die 
Dauer dieser Phase blockiert. Dazu kam, 
dass die nun endlich freie Stelle dann 
nach der Haushaltsordnung noch ein wei-
teres Jahr nicht besetzt werden durfte.

Was passiert mit einer Stelle, die im 
schlimmsten Falle dann sechs Jahre 
nicht besetzt war? Sie fällt weg. Entwe-
der sie wird privatisiert (verursacht also 
keine Personalkosten, dafür i. d. R deut-
lich höhere Sachkosten), oder die Aufga-
ben werden auf die übertragen, die noch 
da sind, also eine faktische Mehrbelas-
tung für die verbliebenen Beschäftigten.

Noch einmal ganz konkret. Der Be-
schäftigte A. hat mit seiner Entschei-
dung, den ATZ-Tarifvertrag zu nutzen, 
eine halbe Stelle freigemacht. Diese hal-
be Stelle wird aber weder in seiner Ar-
beitsphase noch in seiner Ruhephase 
besetzt. Das nennt man Personalabbau 
und entspricht mit Sicherheit nicht dem, 
was die Gewerkschaften bei Abschluss 

dieses Vertrages beabsichtigten, nämlich 
eine Entlastung (nicht Entlassung!) der 
Beschäftigten und eine Entlastung des 
Arbeitsmarktes.

Es stellt sich die Frage, ob die damals 
politisch Verantwortlichen schon bei Ab-
schluss dieses Vertrages diese dem 
Grundsatz der Vereinbarung fernen Ge-
danken hegten oder ob die späteren Re-
gierungen den Sinn der ATZ nicht be-
griffen haben.

Die Konsequenz ist in beiden Fällen 
gleich. Zusätzlich zu der im Rahmen der 
Schuldenbremse verordneten Sparquo-
te von 33% aller frei werdenden Stellen 
im Tarifbereich fallen jetzt, zumindest 
bis zu einer Dauer von bis zu sechs Jah-
ren, auch diese Stellen weg. Dies vor 
dem Hintergrund des beschlossenen 
Personalabbaus im Vollzugsbereich, 
und dies vor dem Hintergrund der im 
Abschlussbericht der AG POG vom 1. 8. 
2007 (Jenal-Papier) noch proklamierten 
Entlastung der Polizeibeamten von poli-
zeifremden Tätigkeiten durch Verwal-
tungsbeamte und Tarifpersonal.

Wie bitte schön soll das funktionieren? 
Mehr Aufgaben mit weniger Personal!

Wenn hier nicht trotz schwieriger finan-
zieller Bedingungen ein Umdenken der 
verantwortlichen Politiker erfolgt, wird der 
Schaden immens sein. Sowohl finanziell 
durch zusätzliche Ausgaben für Fremd-
leistungen und auch durch mehr krank-
heitsbedingte Fehltage der verbliebenen 
Beschäftigten als auch ideell durch ein ge-
störtes Verhältnis von uns Beschäftigten 
zum Arbeitgeber. Nicht zu vergessen auch 
die geradezu groteske Situation in den Be-
reichen, in denen Rufbereitschaften und 
Bereitschaftsdienste zu leisten sind. Da die 
Vergütungen für diese Bereitschaften auf 
den Aufstockungsbetrag der ATZ anzu-
rechnen sind und somit bei den Betroffe-
nen so gut wie nichts mehr hängen bleibt, 
haben diese natürlich wenig Interesse, 
diese Rufbereitschaften noch zu verrich-
ten. Im Gegenzug müssen die Kollegen 

Ralf Walz  Foto: GdP
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auch die Bereitschaftsdienste derer über-
nehmen, die schon in der Freistellungs-
phase sind, deren Stellen aber, wie vorher 
schon beschrieben, blockiert sind. Da 
kommt Freude auf!

Immerhin wurde die Problematik beim 
Landespolizeipräsidium erkannt. In einer 
aufwändigen Studie wurden die künftigen 
Personalabgänge durch Freistellungen 
und Verrentungen analysiert. Dabei zeigte 
sich, dass die schlimmsten Folgen dadurch 
abgemildert werden, dass zwischenzeit-
lich wieder einige Stellen nachbesetzt wer-
den können, weil die bisherigen Stellenin-
haber nach Ablauf der ATZ in Rente 
gingen bzw. gehen werden und auch die 
obligatorische Sperrfrist von einem Jahr 
abgelaufen ist. Das ändert aber nichts an 
der Tatsache, dass der Einsatz von Tarifbe-
schäftigten in der Organisation nicht so er-
folgen kann, wie es für alle Beteiligten 
wünschenswert wäre. Man stelle sich vor, 

die Gewerkschaften hätten eine Verlänge-
rung des Altersteilzeittarifvertrages über 
das Jahr 2009 hinaus erreicht. Die Folgen 
wären in unserer Organisation fatal!

Aber was schert es die politisch Ver-
antwortlichen?

Artur Jung wurde 75

REDAKTIONSSCHLUSS
Redaktionsschluss für die Oktober-

Ausgabe ist der 4. September 2013.

Am 22. Juli feierte Artur Jung seinen 75. 
Geburtstag. Artur, der 1998 den Landesse-
niorenvorsitz übernahm und damit schon 
in der 4. Amtsperiode die Geschicke unse-
rer Seniorenpolitik lenkt, ist ein leiden-
schaftlicher Gewerkschafter, der kein 

Blatt vor den 
Mund nimmt, 
wenn es um 
die Interessen 
der Pensionä-
re und Rent-
ner geht.

Wir wün-
schen unserem 
seniorenpoliti-
schen Front-
mann zum Ge-
burtstag wei-
terhin eine 
glückliche Hand in der Ausübung seines 
wichtigen Amtes und ganz persönlich na-
türlich in erster Linie Gesundheit! L Sch

Artur Jung Foto: GdP
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Vera Koch, Anneka Schneider, Beate Nieser, Eva Rosch, Caroline Hoffmann und Birgitt 
Schick (v. l. n. r.) bereiten die Frauenkonferenz vor.  Foto: GdP

In diesem Jahr richtete 
der Landesbezirk Rhein-
land-Pfalz das süddeut-
sche Treffen am 18. und 
19. 7. 2013 in Brodenbach 
aus.

Diese alljährliche Zusam-
menkunft stand diesmal un-
ter dem Motto „Seniorenpo-
litik und seniorenpolitsche 
Aktivitäten“ in den Landes-
bezirken.

Die Landesseniorenvor-
sitzenden der einzelnen 
Länder gaben einen Über-

1. Landesfrauenkonferenz der  
GdP Saarland am  

18. September 2013 in Kirkel
Zum ersten Mal in 

der Geschichte der 
GdP Saarland veran-
staltet die Frauen-
gruppe eine ordent-
liche Landesfrauen-
konferenz. Vorange-
gangen waren aller-
dings schon unzähli-
ge Jahre, in denen 
sich Kolleginnen der 
GdP engagiert für 
ihre Interessen ein-
setzten. 

Mehr dazu auf 
der Konferenz!

Heute stehen wir 
vor ganz neuen 
Herausforderungen 
in der Polizei. De-
nen gilt es, sich zu 
stellen. Themenbe-
reiche wie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, 
ein faires Beurteilungswesen oder 
die bessere Bewertung von Stellen 
im Tarifbereich unter dem Aspekt 
des Stellenabbaus in der Polizei 
sind in der Diskussion nicht mehr 
wegzudenken, und es gilt, Anreize 
für deren Verbesserung auf den 

Weg zu bringen. Die Delegierten 
der in unseren Kreisgruppen orga-
nisierten GdP-Frauen wollen daher 
am 18. September eine hochmoti-
vierte Konferenz veranstalten. Kol-
leginnen aus allen Dienststellen 
der Polizei wählen ihren neuen 
Vorstand, und nachmittags werden 

sie sich dem The-
ma „Beurteilungen 
im Polizeivollzugs-
dienst“ unter dem 
Aspekt der Gleich-
stellung sowie des 
fairen Umgangs 
mit teilzeitbediens-
teten Frauen und 
Männern stellen. 
Hier haben sich 
Fachfrauen und 
Fachmänner ange-
kündigt, und es 
wird sicherlich 
eine höchst inter-
essante Diskussion 
werden. Neben 
den Delegierten 
sind natürlich auch 
viele andere inter-
essierte Kollegin-
nen und Kollegen 

eingeladen, mitzudiskutieren und 
die Ziele der GdP-Frauen zu unter-
stützen. 

Unser Wunsch: Mischt Euch alle 
ein! 

Die GdP-Frauengruppe freut sich 
auf Euch alle!

Eure Vera Koch

SENIOREN

blick über ihre Seniorenar-
beit. Dabei mussten wir 
feststellen, dass einige Ar-
beitsbereiche noch verbes-
serungsbedürftig sind.

Zum Abschluss wurde 
auch über die anstehende 
Bundesseniorenkonferenz 
2014 in Potsdam disku-
tiert.

Alle Vertreter der süd-
deutschen Länder waren 
der Auffassung, dass diese 
Veranstaltung unbedingt 
weitergeführt werden muss.Die süddeutschen Seniorenvertreter in Brodenbach. Foto: Artur Jung

Süddeutsches Treffen
Von unserem Landesseniorenvorsitzenden Artur Jung
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Roland Hoffmann  
in den Ruhestand verabschiedet

Rainer Hartz übernimmt Leitung der Bereitschaftspolizei

Am 26. 7. 2013 war der Speise-
saal Wackenberg mit Gästen an-
lässlich der Verabschiedung des 
Leiters der Bereitschaftspolizei 
gut gefüllt. Unser GdP-Kollege 
Roland Hoffmann hatte eingela-
den und konnte Weggefährten, 
Freunde, Kolleginnen und Kolle-

gen der Polizei 
des Saarlandes 
sowie der be-
nachbarten Län-
der begrüßen. 
Bei seiner Verab-
schiedung ließ 
Roland kurz sein 
dienstliches Wir-
ken an vielen ver-
antwortungsvol-
len Stellen Revue 
passieren. Ganz 
deutlich war zu 
spüren, dass Ro-
land gerne noch 
in seiner Funkti-
on als Leiter der 
Bereitschaftspoli-
zei weitergear-
beitet hätte. Die-
se Aufgabe war 

ihm ans Herz gewachsen. Für die 
GdP vertrat Roland über viele 
Jahre hinweg das Saarland im 
Bundesfachausschuss Bereit-
schaftspolizei, das Gremium der 
GdP, welches sich mit allen Frage-
stellungen rund um die Bereit-
schaftspolizeien beschäftigt. 

Treffend wurden durch den Lei-
ter der Direktion 1, Kriminaldirek-
tor Gerald Stock, die Charakter-
stärken von Roland Hoffmann an 
konkreten Situationen orientiert 
dargestellt und sein Engagement 
gewürdigt. Die „Ruhestandsurkun-
de“ überreichte Landespolizeiprä-
sident Norbert Rupp persönlich.

Im Anschluss an die Verabschie-
dungsreden wurde im Kreise der 
Gäste die Leitung der Abteilung Be-
reitschaftspolizei an unseren GdP-
Kollegen Rainer Hartz übertragen. 
Der Leiter des Landespolizeipräsidi-
ums beglückwünschte Rainer Hartz 
hierzu und händigte das Schreiben 
mit der Funktionsübertragung aus. 

Unser GdP-Landesvorsitzender 
Reinhold Schmitt dankte Roland für 
sein Engagement und die Treue zur 
GdP. Mit der Seniorengruppe hat 
die GdP eigens einen Bereich, in 
dem sich Roland bestimmt wohl-
fühlen wird. Die GdP wünscht Ro-
land Hoffmann alles Gute, Glück 
und Gesundheit und viel Spaß bei 
seinem Hobby.

Bruno Leinenbach,
Vorsitzender KG LPP

Übergabe: Roland Hoffmann (links) übergibt die Leitung der BePo 
an Rainer Hartz.  Foto: GdP

Landrätin Cornelia Hoffmann-Bethscheider gratuliert Friedel Läpple.  
 Foto: Stiftung Demokratie Saar

Am 20. Juni 2013 wurde der ehemalige saar-
ländische Innenminister, unser GdP-Mitglied 
Friedel Läpple, 75 Jahre jung. Dieses Jubiläum 
feierte Friedel Läpple nun mit Freunden und Be-
kannten am 5. Juli 2013 in der Saarbrücker Kon-
gresshalle.

Redner aus Politik, u. a. der ehemalige saarländi-
sche Ministerpräsident Reinhold Klimmt, die Neun-
kircher Landrätin Cornelia Hoffmann-Bethscheider, 
die mit ihrer Laudatio und ihrer Garderobe alles in 
den Schatten stellte, und aus dem Sport der Präsi-
dent des saarländischen Fußballverbandes, Franz 
Josef Schumann, dankten dem Jubilar für sein eh-
renamtliches Engagement in Politik und Sport.

Die Glückwünsche der GdP überbrachten für 
den Landesvorstand der Kollege Ralf Porzel und 
für die Kreisgruppe Neunkirchen Hartmuth Em-
merich.

Auch die GdP wünscht Friedel Läpple weiter-
hin Glück, Gesundheit und Wohlergehen im 
Kreise der Familie und seiner Freunde.

Hartmuth Emmerich

Friedel Läpple wurde 75



9 – 2013 Deutsche Polizei  5

LANDESJOURNALSaarland

Sascha Grimm Foto: GdP

Sponsoring im öffentlichen Raum –  
Möglichkeiten und Risiken  

des Polizeisponsorings im Saarland
Von Sascha Grimm

Nach Einführung der sog. „Schul-
denbremse“ in Art. 109 III GG i. V. m. 
Art. 143 d I GG im Jahr 2011 befindet 
sich das Saarland zwischenzeitlich im 
dritten Jahr der Haushaltskonsolidie-
rung, die bis zum Jahr 2020 eine Be-
seitigung des strukturellen Defizits 
vorsieht. Wenngleich durch Verhand-
lungen, auch der GdP, vieles abgefe-
dert werden konnte, mussten die 
Bediensteten der Polizei harte Ein-
schnitte hinnehmen, um dieses Ziel 
zu erreichen (Kostendämpfungspau-
schale, Personalreduzierung usw.). 
Neben den Einsparungen, die es 
ohne Zweifel zu leisten gilt, müssen 
auch die Einnahmen des Landes er-
höht werden. Sponsoring könnte hier 
einen Beitrag leisten.

Was ist Sponsoring?

Der Begriff des Sponsoring ist all-
gegenwärtig, egal ob es um Fußball-
vereine, Kultur oder Hochschulen 
geht. Beim Sponsoring stellt ein 
Sponsor Geld-/Sachmittel oder 
Dienstleistungen einem Gesponser-
ten zur Verfügung, um einen be-
stimmten Zweck des Gesponserten zu 
fördern und gleichzeitig eigene, un-

ternehmerische (Kommunikations-)
Ziele zu verwirklichen. Im Gegenzug 
stellt der Gesponserte dem Sponsor 
eine kommunikative Gegenleistung 
zur Verfügung, etwa Werbefläche 
oder das Prädikat „Offizieller Sponsor 
von/der …“ zu sein. Von der Werbung 
unterscheidet sich das Sponsoring vor 
allem durch die bewusste und ge-
wollte Förderung eines bestimmten 
Zwecks, der dann allerdings zum (an-
gestrebten) Image des Unternehmens 
passen muss.

Die Polizei genießt einen guten Ruf 
in der Bevölkerung, sodass sich die 
Frage stellt, inwieweit die Polizei ih-
ren guten Ruf für sich verwenden 
kann, indem sie in die Marketingstra-
tegie privater Unternehmen einge-
bunden wird. Zuwendungen sachli-
cher oder finanzieller Natur könnten 
im Gegenzug für Werbung auf Ein-
satzfahrzeugen oder einfach für den 
werbewirksamen Hinweis, offizieller 
Sponsor der Polizei zu sein, geleistet 
werden.

Der Grundsatz der Neutralität und 
Objektivität

Der Staat als Träger des Gewaltmo-
nopols ist als Ausfluss aus dem 
Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 
Abs. 3 GG stets zur Objektivität und 
Neutralität verpflichtet. Das bedeutet 
letztlich, dass der Staat und damit 
auch die Polizei in jedem Einzelfall 
auf den Handlungs- und Entschei-
dungsmaßstab beschränkt ist, den die 
anzuwendenden Gesetze sowie der 
alles Staatshandeln leitende Gedan-
ke des Gemeinwohls einräumen – an-
dere Einflüsse müssen ausgeschlos-
sen sein. Ob dies beim Sponsoring 
noch der Fall ist, ist nach dem hier 
vertretenen Ansatz mit Blick auf die 
jeweils zu sponsernde Einzelaufgabe 
der Polizei zu entscheiden.1 Sponso-
ring ist dann zulässig, wenn es sich 
um Aufgaben mit primär faktischem 
Gepräge handelt, etwa Aufgaben von 
Präventionsdienststellen. Diese ver-

langen zwar die Beachtung von Ge-
setzen, wie dies in der Verwaltung 
stets der Fall sein wird, sind aber 
nicht durch den Vollzug dieser Geset-
ze geprägt. Andererseits sind Aufga-
ben, die mit dem Vollzug von Geset-
zen verbunden sind, etwa der 
Wach- und Streifendienst, unabhän-
gig davon, ob der Verwaltung jeweils 
ein Ermessensspielraum beim Voll-
zug zusteht oder nicht, unzulässig.2 In 
diesen Fällen entsteht unweigerlich 
der Anschein, dass andere als die ge-
setzlich vorgegebenen Wertungen ei-
nen Einfluss auf die zu treffende Ver-
waltungsentscheidung gehabt haben 
könnten; dem kann auch nicht durch 
verfahrensmäßige oder organisatori-
sche Vorkehrungen entgegengetre-
ten werden.3 Schließlich kann sich 
die Unzulässigkeit eines Sponsorings 
einer an sich sponsoringfähigen Poli-
zeiaufgabe aus Art, Umfang oder 
Wirkung ergeben. Etwa in zeitlicher 
Hinsicht, wenn der Sponsor temporär 
oder dauerhaft Bieter in einem Ver-
gabeverfahren ist oder wenn das 
Sponsoring mit der Verwaltungsauf-
gabe schlicht nicht vereinbar ist.4 

Polizeiarbeit gegen Geld – ist das 
nicht Korruption?

In strafrechtlicher Hinsicht ist die 
sog. Unrechtsvereinbarung der Kern 
aller Bestechungsdelikte der §§ 331 ff. 
StGB. Hierbei geht es darum, dass der 
Vorteil (Geld, Sach- oder Dienstleis-
tung) für die Dienstausübung (polizei-
liche Tätigkeit) i. S. einer Überein-
kunft bzw. einer Gegenseitigkeit 
gewährt wird –  diese Unrechtsverein-
barung ist der Kern der Norm. Im Fall 
des Polizeisponsorings ist die Ver-
knüpfung von Diensthandlung und 
Vorteil schon per Definition der Fall – 
es handelt sich gerade um einen Ver-
trag auf Gegenseitigkeit. Diese Pro-
blematik lässt sich unter Anwendung 
der BGH-Rechtsprechung zur Dritt-
mittelwerbung an Hochschulen, inso-
weit bestand nämlich ein vergleichba-
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res Problem, lösen, sodass die 
Bestechungsdelikte bereits auf der 
Tatbestandsebene entfallen. 

Voraussetzung hierfür ist aller-
dings, dass ein objektiver Dritter 
das Verfahren um die Sponsorship 
einschließlich Vertrag und Verwen-
dung der Leistungen nachvollzie-
hen kann und so der Eindruck ver-
hindert wird, dass andere Entschei-
dungen durch die Sponsorship 
beeinflusst werden. Dies ist zum ei-
nen durch die Beachtung der verfas-
sungs-, vergabe-,  haushalts- und 
steuerrechtlichen Vorschriften und 
zum anderen durch entsprechende 
ergänzende Verwaltungsvorschrif-
ten und Dienstanweisungen, etwa 
eine Sponsoringrichtlinie des Lan-
des mit ergänzender  spezifischer 
Durchführungsvorschrift für die Po-
lizei, zu gewährleisten. Durch das 
Fehlen einer Sponsoringrichtlinie 
im Saarland sind die Behörden und 
ihre Amtswalter auf Landesebene 
erheblichen rechtlichen Unwägbar-
keiten ausgesetzt. 

Eine Sponsoringrichtlinie schafft 
Klarheit und Rechtssicherheit!

Eine dementsprechende Sponso-
ringrichtlinie für die Landesverwal-
tung des Saarlandes ist zwar seit 2010 
in Bearbeitung,5 wurde bislang aber 
noch nicht umgesetzt, anders als etwa 
in der Stadt Saarbrücken.6 Insoweit 
gelten einzig die Antikorruptions-
richtlinien, die im Saarland auch den 
Umgang mit Sponsoring in der Lan-
desverwaltung erwähnen, aber hier 
nur eine Verpflichtung zur vorherigen 
Zustimmung normieren.7 Unter die-
sen Umständen ist eine Anlehnung 

einer landesweiten Sponsoringrichtli-
nie für das Saarland an die entspre-
chende Vorschrift des Bundes sach-
gerecht und sollte durch ergänzende 
bereichsspezifische Durchführungs-
vorschriften weiter konkretisiert wer-
den. Für die Polizei könnte dann eine 
Orientierung an den gefassten Be-
schlüssen der Innenministerkonferen-
zen vom 19. 11. 2004 und 15. 12. 1998 
zum Polizeisponsoring die erforderli-
che Rechtsklarheit und Rechtssicher-
heit bringen. Nordrhein-Westfalen ist 
diesen Weg gegangen und hat bereits 
seit 2005 bzw. 2010 eine entsprechen-
de Richtlinie mit Durchführungsvor-
schrift für die Polizei.8

Polizeisponsoring ist ein sensib-
les Thema und bedarf größtmögli-
cher Transparenz, um dem Bürger 
offen zu zeigen, dass sich der Staat 
auch durch private Unterstützung 
nicht in seinem objektiven und neu-
tralen Handeln beeinflussen lässt. 
Der hier dargestellte kursorische 
Überblick über die Thematik hat 
gezeigt, dass Polizeisponsoring im 
Saarland zumindest möglich ist und 
Möglichkeiten bietet, die ange-
spannten finanziellen Ressourcen 
des Saarlandes zu schonen und 
gleichzeitig den Dienst am Bürger 
und für den Bürger weiter zu ver-
bessern – denn dies ist letztlich das 
Ziel allen staatlichen Handelns.

Der Autor

Sascha Grimm (29) ist verheiratet 
und wohnt in Saarbrücken. Er ist 
Polizeibeamter des Landes Saar-
land und dort in der Direktion 1, 
LPP 10 – Zentrale Aufgaben des 
Landespolizeipräsidiums tätig. Zu-

vor war er im Wach- und Streifen-
dienst tätig.

Sein berufsbegleitendes Master-
studium im Bereich Rechtswissen-
schaften konnte er im März 2013 her-
ausragend beenden. Die Masterarbeit 
zum Thema „Sponsoring im öffentli-
chen Raum – Möglichkeiten und Risi-
ken des Polizeisponsorings am Bei-
spiel der Polizei des Saarlandes“ 
nimmt am diesjährigen Preis der 
Deutschen Hochschule der Polizei 
teil. Der vorliegende Artikel erlaubt 
den Einblick in zwei Teilaspekte des 
umfangreichen Themenkomplexes.

Fußnoten

1 Vgl. Burgi, Sponsoring der  
öffentlichen Hand, S. 103

2 Vgl. ebenda, S. 104
3 Vgl. ebenda, S. 104 f.
4 Vgl. ebenda, S. 106 f.
5 Vgl. LT-Drs. 14/344 vom 30. 11. 2010, 

S. 1
6 „Dienstanweisung über Sponso-

ring, Werbung, Spenden und mäzena-
tische Schenkungen zur Finanzierung 
städtischer Aufgaben“ v. 9. 8. 2005

7 Richtlinien der Landesregierung 
zur Verhütung und Bekämpfung von 
Korruption in der Landesverwaltung 
vom 19. 12. 2000, veröffentlicht im 
Gemeinsamen Ministerialblatt Saar-
land v. 30. 3. 2001

8 „Verhütung und Bekämpfung 
von Korruption in der öffentlichen 
Verwaltung“, RdErl. d. Innenminis-
teriums v. 26. 4. 2005 – IR 12.02.06 
und „Sponsoring im Bereich der Po-
lizei, Ergänzende Regelungen für 
die Genehmigung von Sponsoring-
maßnahmen“. RdErl. d. Innenminis-
teriums, 43-57.01.62 v. 29. 1. 2010 

JUNGE-GRUPPE-Kampagne  
„Auch Mensch“

Jusos (SPD) St. Wendel proaktiv

Die von der JUNGEN GRUPPE be-
reits 2011 initiierte Kampagne „Auch 
Mensch“ hat in den vergangenen Mo-
naten bereits bundesweit mediale, poli-
tische und gesellschaftliche Aufmerk-
samkeit rund um das Thema „Gewalt 
gegen Polizeibeamte“ hervorgerufen.

Auch im Saarland gab es Reaktio-
nen – sogar proaktive.

Unser JUNGE-GRUPPE-Kollege 
Marvin Mayer (PI Saarbrücken-St. 
Johann) ist aktives Mitglied der Ju-
sos (SPD) im Kreis St. Wendel und für 
den Juso-Gemeindeverband Mar-

pingen der zuständige Referent für 
Innenpolitik.

Marvin hat gemeinsam mit weiteren 
Jusos (u. a. auch Lukas Schneider, 
ebenfalls JUNGE GRUPPE, PI Saarbrü-
cken-Burbach) eine Vielzahl an Plaka-
ten in Bushaltestellen und Schulen der 
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Gemeinden und Ortschaften aufge-
hängt, um hierdurch möglichst viele 
Mitmenschen für die Problematik zu 
sensibilisieren.

Marvin weiß aus dem tagtäglichen 
Dienst, „dass gerade junge Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte die aus-
ufernde Gewalt gegen die Polizei belas-
tet. Mit diesem Gewaltpotenzial sind 
die meisten in ihrem bisherigen Leben 
noch nicht konfrontiert worden.“

Für Sandra Henkel, die Vorsitzende 
der Jusos im Landkreis St. Wendel, gab 
es kein Zögern: „Für uns war sofort klar, 
dass wir diese Kampagne unterstützen 
werden. Immer öfter erfahren wir durch 
die Medien, dass viele Polizistinnen 
und Polizisten während eines Einsatzes 
mutwillig verletzt werden.“ 

Respekt und Toleranz gegenüber 
den Ordnungshütern gingen immer 
mehr verloren, verschiedene Gründe 
würden dabei eine Rolle spielen. 

„Aufgrund der Gegebenheiten ist es 
nicht verwunderlich, dass sich immer 
weniger junge Menschen für diesen 
Beruf entscheiden, doch das darf nicht 
einfach so hingenommen werden,“ so 
Sandra Henkel weiter.

Andreas Rinnert, Vorsitzender der 
JUNGEN GRUPPE Saarland, freut sich 
über das Engagement der Jusos St. 
Wendel und fügt an: „Ich hoffe, dass 
auch weitere Parteien und Organisatio-
nen dem Beispiel der Jusos folgen und 
uns aktiv bei der Kampagne unterstüt-
zen. Denn eines ist klar: Die Thematik 
„Gewalt gegen Polizeibeamte“ ist noch 
lange nicht vom Tisch!“. 

Landesjugendvorstand 
JUNGE GRUPPE Saarland

Quelle: Pressemitteilung der Jusos 
(SPD) St. Wendel

V. l. n. r.: Marvin Mayer, Sandra Henkel und 
Lukas Schneider  Foto: JUSOS St. Wendel

Christel Gethöfer  Foto: Armin Jäckle

Neunkircher Personalien

Am 15. 7. 2013 feierte unser lang-
jähriges Mitglied Christel Gethöffer 
bei bester Gesundheit bei ihrer 
Tochter in Amerika ihren 90. Ge-
burtstag. 

Die Gewerk-
schaft der Polizei, 
Kreisgruppe Neun-
kirchen, gratu-
lierte der Jubila-
rin am 22. 7. 2013 
nach ihrer Rück-
kehr aus Amerika 
mit einem wun-
derschönen Blu-
menstrauß und 
wünscht der Jubi-
larin weiterhin 
gute Gesundheit 
und alles erdenk-
lich Gute. 

Am 2. 7. 2013 
mussten wir uns 
von unserem lang-
jährigen Mitglied 

Kurt Marx, der im Alter von 87 Jah-
ren von uns gegangen ist, verab-
schieden. Wir werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren. 

Armin Jäckle, Seniorenbetreuer

Am 17. 7. 2013 
feierte unser GdP- 
Mitglied Ewald 
Puhl seinen 80. 
Geburtstag im 
Kreise der Familie 
und von Freunden. 
Bei den Gratulan-
ten waren auch 
Berthold Reitler als 
Vertreter der Seni-
orengruppe der 
KG LPP und der 
Kreisgruppenvor-
sitzende Bruno Lei-
nenbach. Ewald 
begrüßte bei bes-
ter Gesundheit 
und tollem Som-
merwetter seine 
Gäste im Garten 
und freute sich über die vielen 
Glückwünsche und die spielenden 
Urenkelkinder. Wir danken unse-
rem GdP-Mitglied Ewald für die 

KG LPP

langjährige Treue und wünschen 
alles Gute für die Zukunft.

Bruno Leinenbach, 
Vorsitzender KG LPP

Bertold Reitler (links) und Bruno Leinenbach (rechts) gratulieren 
dem Jubilar.  Foto: Bruno Leinenbach

Ewald Puhl feierte  
seinen 80. Geburtstag
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Fußballgolfanlage  
in Beckingen

In Beckingen eröffnete bereits im vergangenen Jahr die saarlandweit 
erste Fußballgolfanlage. Das fünf Hektar große Areal bietet neben 18 
Spielbahnen auch zwei Soccer-Felder, einen Beachsoccerplatz und einen 
Biergarten.

Fußballgolf? Soll hier etwa ein 
Golfball mit dem Fuß gespielt wer-
den? Oder gar ein Fußball mit einem 
Golfschläger? Weit gefehlt! Fußball-
golf ist die neue Trendsportart, die 
mittlerweile aus Schweden, dem 
Mutterland dieses Sports, nach 
Deutschland rübergeschwappt ist. In 
dem skandinavischen Land existieren 
bereits 50 solcher Anlagen, obwohl 
dort weitaus weniger fußballbegeis-
terte Menschen wohnen als in 
Deutschland, wo es erst seit 2006 in 
Dirmstein bei Grünstadt in der Pfalz 
die bundesweit erste Anlage gibt. 
Mittlerweile wurden in Deutschland  
weitere Anlagen gebaut. Das Spiel ist 
eine Mischung aus Fußball und Golf, 
wobei die Beine der Spieler als 
„Schläger“ fungieren und am Ende 
einer Bahn ein handelsüblicher Fuß-
ball eingelocht werden muss. Zuvor 
müssen natürlich einige Hindernisse 
auf den Bahnen geschickt umspielt 
werden.

Die Beckinger Anlage liegt zwi-
schen Beckingen und Saarfels, ver-

kehrsgünstig an der Autobahn A 8 
und der ehemaligen B 51 gelegen. 
Auf rund 50 000 m2 stehen 18 Bahnen 
zur Verfügung, die mit verschiedenen 
Hindernissen bestückt sind. Nicht die 
Härte eines Schusses ist hier gefragt, 
sondern vielmehr Technik und Fein-
gefühl, um den Ball mit so wenig 
Schüssen wie möglich am Ende der 
Bahn einzulochen und nicht im neben 
der Bahn befindlichen „Rough“, ei-
nem höher bewachsenen Gelände, zu 
landen. Wie beim Golf gibt es auch 
bei der Fußballvariante eine Par-An-
gabe. Für die Anlage in Beckingen 
liegt sie bei 72. Kaum einer weiß, dass 
bereits Deutsche Meisterschaften, 
Europameisterschaften und sogar 
Weltmeisterschaften ausgetragen 
werden.

Die Anlage in Beckingen, die sich 
unmittelbar an den Saargarten an-
schließt, wird von der FuGo Fußball-
Golf GmbH betrieben. Initiator war 
unser Kollege Bernd Hessel vom Kri-
minaldienst Merzig, der auch Projekt-
leiter der Anlage ist. „Im Februar 

2009 plante ich als damaliger Trainer 
der Fußballjugendmannschaft von 
Honzrath eine Fahrt und stieß hierbei 
auf der Internetseite von Speyer auf 
einen Link, der zu der Fußballgolf-
Anlage in Dirmstein führte. Ich hatte 
von dieser Sportart noch nie gehört 
und fand die Idee und das Spiel als 
solches so toll, dass ich mir in den 
Kopf setzte, so eine touristische At-
traktion in unser Saarland zu holen“, 
fasst Bernd Hessel die Entstehungs-
geschichte zusammen: „Hier in Be-
ckingen haben wir die Voraussetzun-
gen und die Unterstützung gefunden, 
ein solches Projekt umzusetzen. Die 
Lage direkt an der Autobahn, an ei-
ner Bundesstraße, zwischen den Ge-
meinden Beckingen und Rehlingen-
Siersburg und die Anbindung an den 
Bahn-, Bus- und Schiffsverkehr sind 
nahezu ideal. Nicht zu vergessen, 
dass auch der Leinpfad entlang der 
Saar unmittelbar an der Anlage vor-
beiführt.“

Neben der Fußballgolfanlage wur-
den zwei Soccerfields mit Naturrasen 
und Rundumbande, eine Beachsoc-
ceranlage und ein behindertenge-
rechtes Toilettengebäude gebaut. Ein 
teilüberdachter Biergarten mit 150 
Sitzplätzen, der auch Gästen zur Ver-
fügung steht, die mal keinen Sport 
treiben wollen, rundet die Anlage ab. 

Auf den 18 Bahnen legen die Spie-
ler eine Strecke von rund 1,8 Kilome-
tern zurück und verbringen so etwa 
zwei Stunden an der frischen Luft. 
„Die Erfahrung zeigt“, meint Bernd 
Hessel, „dass sich so manch ,alter 
Hase’ überschätzt. Und es soll sogar 
schon vorgekommen sein, dass Frau-
en ihre Männer in diesem Spiel ge-
schlagen haben. Man darf also ge-
spannt sein, wie sich künftig in 
Beckingen der Platzrekord der ‚Fuß-
ballprofis‘ entwickelt.“ 

Die Fußballgolf-Anlage befindet 
sich in der Merziger Straße zwi-
schen Beckingen und Saarfels. 
Aktuelle News können unter www.
fussballgolfsaar.de abgerufen wer-
den.

Bernd Hessel

Informationen:

FuGo FußballGolf GmbH
Weidenweg 1
66701 Beckingen
Telefon 01 74/9 04 48 80
E-Mail: info@fussballgolfsaar.de,
Internet: www.fussballgolfsaar.de.

Fußballgolfanlage in Beckingen. Im September und Oktober dieses Jahres erhalten GdP-Mit-
glieder 20% Rabatt.  Foto: Bernd Hessel


